
Die „digitale Fabrik“, in der Produktionsan-
lagen und Prozesse Informationen generie-
ren, gegenseitig austauschen und Lösungen 
zu ihrer Optimierung entwickeln, galt in 
den neunziger Jahren als die „dritte indus-
trielle Revolution“. Zwar haben sich einzel-
ne Bausteine der digitalen Fabrik bereits 
heute als gängige Anwendung in der Pro-
duktion etabliert, insgesamt jedoch schritt 
die Digitalisierung weit langsamer voran 
als angenommen. Unter dem Leitwort „In-
ternet der Dinge“ werden aktuell seitens 
der Wirtschaft sowie seitens von Bundes- 
und Landesministerien Initiativen zur Fa-
brik- und Prozessautomation unterstützt. 

Die Implementierung solcher Zukunftstechnologien wird 
zu veränderten Arbeitsumgebungen und Anforderungen 
der Mitarbeiter führen. Im Rahmen der Initiative „Früher-
kennung von Qualifikationserfordernissen - FreQueNz“ 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist 
das f-bb beauftragt, die künftigen Qualifikationserfor-
dernisse zu erforschen, die sich aus der Anwendung 
des „Internet der Dinge“ in der industriellen Produktion 
in den nächsten drei bis fünf Jahren ergeben. Genauer 

wird untersucht, wie sich die Anforderungen an die Er-
werbstätigen auf Meister- und Technikerniveau gestal-
ten, wenn im Produktionsprozess Anlagen und Produkte 
miteinander kommunizieren.

„Internet der Dinge“ beschreibt die technologische 
Entwicklung, in der beliebige Objekte der realen 
Welt über digitale Informationen miteinander verbun-
den werden können. In  der  industriellen Produktion  
umfasst es  Technologien zur intelligenten Vernetzung 
einzelner - zuvor zentral gesteuerter - Produktionspro-
zesse.

Untersuchungsfragen
Zu Beginn beschäftigt sich die Studie mit der Frage, 
ob es in den nächsten drei bis fünf Jahren einen ver-
stärkten Einsatz des „Internet der Dinge“ in der in-
dustriellen Produktion geben und in welchen Arbeits-
bereichen und beruflichen Tätigkeitsfeldern dies der 
Fall sein wird.
 Ausgehend von diesen Ergebnissen untersucht die 
Studie, welche Auswirkungen der verstärkte Einsatz des 
„Internet der Dinge“ auf die künftigen Qualifikationser-
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fordernisse der Beschäftigten in der Produktion haben 
wird, mit welchen veränderten Anforderungsprofilen zu 
rechnen ist und inwieweit davon insbesondere die mitt-
lere Qualifikationsebene betroffen sein wird.

Erste Hinweise auf Qualifikationsveränderungen
Die größten Veränderungen werden in den Tätigkeitsfel-
dern der Mechatronik, Automatisierungstechnik sowie 
der Informations- und Kommunikationstechnik vermutet. 
Dabei wird ein Wandel sowohl der fachlichen Qualifi-
kation als auch der personalen Kompetenz erwartet.

Methodisches Vorgehen
Zur Früherkennung von Qualifikationsanforderungen wen-
det das f-bb die Methode des „Kooperativen Analyseverfah-
rens“ an. Dies setzt sich aus moderierten Steuerungskreisen 
unterschiedlicher Expertengruppen und einer prozessorien-
tierten Anforderungsanalyse zusammen. Dabei kommen 
Methoden wie Workshops, Interviews, und Fallstudien zum 
Tragen.  Die Untersuchung gliedert sich in drei Schritte:

Beurteilung von Zukunftsszenarien und künftigen 1. 
Anwendungsfeldern auf Plausibilität sowie tech-
nische und betriebswirtschaftliche Umsetzbarkeit. 
Mit Hilfe der Szenario-Methode formulieren Experten 
aus der  Wissenschaft verschiedene Zukunftsmodelle. 
Anschließend werden diese Szenarien von Unterneh-
mensexperten auf ihre Umsetzung hin eingeschätzt.  
Grundlage der Betrachtung ist jeweils der Zeithori-
zont von drei bis fünf Jahren.
Abgleich aktueller mit künftigen Anforderungsprofilen 2. 
von Fachkräften der mittleren Qualifikationsebene. 
Für die ausgewählten Szenarien werden künftige An-
forderungsprofile beschrieben. Mit betrieblichen  Fall-
studien werden aktuelle Anforderungen eruiert und 
mit den zu erwartenden Anforderungen verglichen. 
Ableitung von Veränderungstrends der Anforderungs-3. 
profile von Fachkräften der mittleren Qualifikations-
ebene durch den Einsatz des “Internet der Dinge“.

Die Studie wird vom f-bb in Kooperation mit dem Institut 
für Mikro- und Informationstechnik der Hahn-Schickard-
Gesellschaft erstellt (HSG-IMIT).
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1. Beurteilung von Zukunfts-
szenarien und künftigen An-
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2. Abgleich bestehender mit 
künftigen Anforderungsprofi-
len

3. Ableitung von Verände-
rungstrends
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Phase der beruflichen Erstausbildung. Die Beschreibung im Ausland absolvierter Lernabschnitte mit Hilfe 
des ECVET-Instrumentariums – also über learning outcomes und ggf. die Vergabe von Kreditpunkten, die er-
zielte Lernergebnisse zu einer Gesamtqualifikation ins Verhältnis setzen – ermöglicht es, dass das Lernen im 
europäischen Ausland zum integralen Bestandteil einer beruflichen Ausbildung im Herkunftsland wird. Die 
Entwicklung eines European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) nimmt den 
Ansatz des European Credit Transfer System (ECTS) zur Förderung der innereuropäischen Mobilität von Studie-
renden auf, das sich seit 1989 entwickelt, berücksichtigt jedoch die Spezifika der Berufsbildung. 

ECVET ist ein System zur Akkumulierung und Übertragung von credits in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Mit 
seiner Hilfe können Lernergebnisse, die eine Person im Bereich der beruflichen Bildung erzielt hat, über „Sys-
temgrenzen“ hinweg dokumentiert und bescheinigt werden. Dabei ist nicht nur an die Grenzen der nationa-
len Berufsbildungssysteme zu denken. ECVET hilft darüber hinaus Ländern, die auf diesem Feld Fortschritte 
erzielen wollen, die Mobilität von Lernenden innerhalb ihres Bildungssystems zu steigern: die vertikale und horizontale 
Durchlässigkeit zwischen den Teilen des Systems und insbesondere zwischen der Berufs- und der Hochschul-
bildung. Auch Lernende außerhalb des Bildungssystems können von ECVET profitieren. Da das System auch die 
Ergebnisse informellen Lernens (incl. des Lernens im Prozess der Arbeit) einbezieht, unterstützt es deren 
Anerkennung, insofern diese in der nationalen Gesetzgebung vorgesehen ist. 

Das ECVET unterstützt die Dokumentation, Validierung und Anerkennung von Lernergebnissen, die im 
Ausland erzielt wurden – sei es in der formalen Berufsbildung, sei es in nicht formalen Kontexten. Es ist per-
sonenzentriert, d.h. es beruht auf der Validierung der von den Einzelnen erreichten Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Kompetenzen, die die Grundlage für deren Akkumulation und Transfer ist. 

Das ECVET wählt den Weg über die Lernergebnisse, weil die Berufsbildungssysteme und die einzelnen 
Bildungsgänge, verglichen mit der Situation im Hochschulbereich, sehr stark variieren. Die Beschreibung 
dieser Lernergebnisse erfolgt über sogenannte Einheiten (units), die, indem sie verschiedene Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Kompetenzen zusammenfassen, eine doppelte Leistung erbringen: 

• Die Definition von units gibt Auskunft über die in unterschiedlichen Lernkontexten zu erwerbenden 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen (qualitative Dimension). 

• Zugleich kann sie mit der Festlegung einer Kreditpunkte-Anzahl verbunden werden, die die Einheit im 
Verhältnis zu „vollen Qualifikationen“ gewichtet – wie immer diese im jeweiligen nationalen Kontext de-
finiert sein mögen (quantitative Dimension). 

Die units sind die Elemente, die transferiert bzw. akkumuliert werden und so Mobilität ermöglichen. Wie sie 
sich kombinieren lassen, ist Gegenstand nationaler Regulierung, wie sie z.B. im Rahmen der Definition von 
Berufsbildern oder von Lehrplänen für berufliche Schulen stattfindet. 
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schulischen Berufsausbildung. Eine Neuerung der letzten Jahre ist ein Zertifikat, das Fertigkeiten dokumen-
tiert, die während der praktischen Übungen am Arbeitsplatz erworben wurden.  

Das Berufsbildungssystem in Land B durchläuft gerade einen tief greifenden Restrukturierungsprozess, der in 
Richtung erhöhter Flexibilität geht. Die umgesetzten Teile der Reform beinhalten eine deutlich gesteigerte 
Aufmerksamkeit auf die Untereinheiten einer „ganzen Qualifikation“. Auf der Programmebene entspricht 
dem die Untergliederung in Module, die sich in Übereinstimmung mit den Trainingsstandards und dem Rah-
menplan über Sets von Kompetenzen definieren, denen credits zugeordnet sind. Eine Selbstständigkeit der 
Untereinheiten gegenüber dem Gesamtprogramm, wie sie der Terminus „Modul“ nahe legt und wie sie insbe-
sondere in der Zertifizierungspraxis zu erwarten wäre, ist jedoch nicht gegeben. 

Die Prüfungsverfahren fokussieren auf learning outcomes im Sinne von Fertigkeiten und Kompetenzen, was je-
doch im (notenbasierten) Bewertungsverfahren noch nicht hinreichend zum Ausdruck kommt. Eine separate 
Zertifizierung für jedes Modul findet nicht statt. Das Zertifizierungssystem sieht hier ein Schlusszertifikat für 
jede Qualifikation vor, das die dieser zuzuordnenden learning outcomes aufführt. Die kontinuierliche Dokumen-
tation von Lernergebnissen am Ende der Module bleibt schulintern und dient formativen Zwecken. Werden 
nach Absolvieren eines Moduls Teilnahmebescheinigungen vergeben, so dokumentieren diese nicht erworbene 
Kompetenzen. Von der Weiterentwicklung der Modul-Abschlusstests mit dieser Zielrichtung würde sich der 
nationale Experte eine positive, stimulierende Wirkung auf die berufliche Bildung erwarten. 

Systematisch vorgesehen sind Teilzertifizierungen für modularisierte arbeitsbasierte Programme. Hier sollen 
nach Absolvieren eines Moduls die erworbenen Kompetenzen separat und transferierbar (auf credit-Basis) do-
kumentiert werden. 

Die Bewertung von Lernergebnissen erhält nur dann offizielle Gültigkeit,  wenn diese einer „vollständigen 
Qualifikation” entsprechen. „Einheiten“ sind im reformierten Berufsbildungssystem zwar identifiziert, wer-
den aber nicht Gegenstand einer separaten Zertifizierung oder von Anerkennungsverfahren. Die Vorausset-
zungen hierfür bestehen jedoch, da die verabschiedeten Training-Standards bereits die jeweils in Anschlag zu 
bringenden Bewertungsverfahren definieren. Die Feststellung von Lernerfolgen läuft in diesem Sinne stan-
dardisiert ab. Alle Prüfungen vor der Abschlussprüfung haben formativen Charakter. Sie stellen fest, ob die 
einem Modul zugeordneten Fertigkeiten und Kompetenzen tatsächlich erworben wurden und schaffen damit 
die formale Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung. 

Neben den Zertifikaten der schulischen Ausbildungsgänge gibt es ein Zeugnis für die Absolventen betriebli-
cher Ausbildungen.  

 Anerkennung und Vergleichbarkeit 

Eine einheitliche Methode zur Anerkennung und zur Gleichstellung von Ausbildungsergebnissen aus ver-
schiedenen Programmen gibt es in Land A nicht. Die Ausnahme bildet die Anerkennung von ein bis zwei 
Semestern, wenn an die Erstausbildung im gleichen Fachgebiet eine post-sekundäre Ausbildung angeschlos-
sen wird. Es gibt auch keine institutionalisierte Methode zur Anerkennung im Ausland erworbener Lernein-
heiten oder Qualifikationen. Innerhalb begrenzter Bereiche –  z.B. im Rahmen des LEONARDO-Programms – 
hat sich jedoch die Anerkennung gleichwertiger Lernabschnitte etabliert.  

In Land B ist die Feststellung der Gleichwertigkeit von Teilen von Qualifikationen auf der Basis der definier-
ten allgemeinen Schlüsselkompetenzen nach angemessener Einzelfallanalyse möglich. Die Anerkennung im 
Ausland erworbener KSC ist Gegenstand bilateraler Abkommen. Formalisierte Verfahren stehen nicht zur 
Verfügung. Punktuelle Erfahrungen mit der Herstellung von Gleichwertigkeit im Mobilitätskontext konnten 
im LEONARDO-Programm gesammelt werden. Eine Anerkennung außerhalb des Berufsbildungssystems er-
worbener Kompetenzen gibt es nicht. Ihre Einführung würde die Definition entsprechender Zuständigkeiten 
und Verfahren voraussetzen.   
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3.4. Arbeitsdefinitionen 
Aus rechtlicher und regulativer Perspektive betrachtet, sind die mit dem ECVET verbundenen Verfahrens-
schritte bis hin zur Zuerkennung einer beruflichen Qualifikation auf transnationaler Basis zu identifizieren. 
Im Rahmen des Projekts „ECVET reflector“ bedienen wir uns des folgenden Schemas: 

Schritt 1:  die Bewertung der im jeweiligen Gastland erzielten Lernleistungen; 

Schritt 2:  die Vergabe von Lern-Credits; 

Schritt 3:  die Evaluierung der im Ausland erzielten Lernleistungen (einschließlich der Zuordnung von Lern-
Credits, der Dokumentation und der Zertifizierung);  

Schritt 4:  die Anerkennung der im Ausland erworbenen Lernkredite als Teil einer angestrebten Qualifikati-
on; 

Schritt 5:  die Zuerkennung einer Qualifikation gemäß den im Entsendeland geltenden Regeln und Vor-
schriften. 

Die Schritte 1 bis 2 sind Teil der Valuierung der im Ausland erworbenen Lernergebnisse. Im Verlauf des Aus-
landsaufenthaltes legt der/die Lernende Prüfungen gemäß den im Gastland geltenden Vorschriften ab, für die 
ihm/ihr Lernkredite zuerkannt werden. Mit der Kreditvergabe ist der Valuierungsprozess, der die Vergabe 
von Zeugnissen über die erzielten Lernergebnisse und von Bescheinigungen der Lernaktivitäten einschließen 
kann, abgeschlossen. Damit wird Schritt 3 vorbereitet. Credits sind ein formalisiertes Bündel von Lernleistun-
gen, die transferiert werden; ihre Verleihung erfolgt nach Beendigung eines Beurteilungsverfahrens. Credits 
können Teilen eines formellen, im Gastland oder Heimatland anerkannten, Berufsabschlusses entsprechen. 

Der Teil des ECVET-Verfahrens, der auf die Validierung abzielt, umfasst die Evaluierung der Lernleistungen 
(Schritt 3), d.h. die Feststellung des Entsprechungsverhältnisses der im Ausland erzielten Lernleistungen und 
der Qualifikationsstandards des Heimatlands. Diese Evaluierung beruht auf der vom Gastland übermittelten 
Dokumentation und auf den vergebenen Kreditpunkten und mündet in die Anerkennung der im Ausland er-
worbenen credits.  

Die Ergebnisse dieses Schritts fließen entweder in das Verfahren der „Anerkennung“ oder der „Vergabe ei-
nes Abschlusses“ ein. Welche Variante zum Zuge kommt, hängt von nationalen bzw. regionalen Gesetzge-
bungen und Regelwerken ab, da die Schritte 4 und 5 im Heimatland des Lernenden stattfinden. Dabei ist ins-
besondere Schritt 5 mit formalrechtlichen Aspekten verbunden, die die Vergabe eines Abschlusses nach sich 
zieht. Konkretisiert wird die Abschlussvergabe durch ein Zertifikat im Sinne eines „offiziellen, von einer aus-
stellenden Stelle oder Behörde vergebenen Dokuments, das in Folge eines standardisierten Bewertungsver-
fahrens die Leistungen einer Person formal erfasst“ (Tissot 2004, S. 40). 

Eine Schwierigkeit besteht in der Studie darin, die Bewertungs- und Validierungsprozesse auseinander zu hal-
ten. Zu diesem Zweck sprechen wir von Bewertung als einem Teil des Valuierungsprozesses, wobei „Valuie-
rung“ als Zwischenstufe auf dem Weg zur Validierung eingeführt wird. In Anlehnung an Tissot (2004, S. 158) 
wird Validierung als der „Vorgang der Bewertung und der Anerkennung eines ganzen Spektrums von Wissen, 
Know-how, Fertigkeiten und Kompetenzen, die Personen im Laufe ihres Lebens in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen, z.B. durch Bildung, bei der Arbeit und in der Freizeit, erworben haben“. Im ECVET-
Kontext ersetzen wir den Bewertungsprozess durch einen Evaluierungsprozess, so dass wir zusammengefasst 
folgende Verortung der Verfahrensschritte erhalten: 

 

 

 

bestehende
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Phase der beruflichen Erstausbildung. Die Beschreibung im Ausland absolvierter Lernabschnitte mit Hilfe 
des ECVET-Instrumentariums – also über learning outcomes und ggf. die Vergabe von Kreditpunkten, die er-
zielte Lernergebnisse zu einer Gesamtqualifikation ins Verhältnis setzen – ermöglicht es, dass das Lernen im 
europäischen Ausland zum integralen Bestandteil einer beruflichen Ausbildung im Herkunftsland wird. Die 
Entwicklung eines European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) nimmt den 
Ansatz des European Credit Transfer System (ECTS) zur Förderung der innereuropäischen Mobilität von Studie-
renden auf, das sich seit 1989 entwickelt, berücksichtigt jedoch die Spezifika der Berufsbildung. 

ECVET ist ein System zur Akkumulierung und Übertragung von credits in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Mit 
seiner Hilfe können Lernergebnisse, die eine Person im Bereich der beruflichen Bildung erzielt hat, über „Sys-
temgrenzen“ hinweg dokumentiert und bescheinigt werden. Dabei ist nicht nur an die Grenzen der nationa-
len Berufsbildungssysteme zu denken. ECVET hilft darüber hinaus Ländern, die auf diesem Feld Fortschritte 
erzielen wollen, die Mobilität von Lernenden innerhalb ihres Bildungssystems zu steigern: die vertikale und horizontale 
Durchlässigkeit zwischen den Teilen des Systems und insbesondere zwischen der Berufs- und der Hochschul-
bildung. Auch Lernende außerhalb des Bildungssystems können von ECVET profitieren. Da das System auch die 
Ergebnisse informellen Lernens (incl. des Lernens im Prozess der Arbeit) einbezieht, unterstützt es deren 
Anerkennung, insofern diese in der nationalen Gesetzgebung vorgesehen ist. 

Das ECVET unterstützt die Dokumentation, Validierung und Anerkennung von Lernergebnissen, die im 
Ausland erzielt wurden – sei es in der formalen Berufsbildung, sei es in nicht formalen Kontexten. Es ist per-
sonenzentriert, d.h. es beruht auf der Validierung der von den Einzelnen erreichten Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Kompetenzen, die die Grundlage für deren Akkumulation und Transfer ist. 

Das ECVET wählt den Weg über die Lernergebnisse, weil die Berufsbildungssysteme und die einzelnen 
Bildungsgänge, verglichen mit der Situation im Hochschulbereich, sehr stark variieren. Die Beschreibung 
dieser Lernergebnisse erfolgt über sogenannte Einheiten (units), die, indem sie verschiedene Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Kompetenzen zusammenfassen, eine doppelte Leistung erbringen: 

• Die Definition von units gibt Auskunft über die in unterschiedlichen Lernkontexten zu erwerbenden 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen (qualitative Dimension). 

• Zugleich kann sie mit der Festlegung einer Kreditpunkte-Anzahl verbunden werden, die die Einheit im 
Verhältnis zu „vollen Qualifikationen“ gewichtet – wie immer diese im jeweiligen nationalen Kontext de-
finiert sein mögen (quantitative Dimension). 

Die units sind die Elemente, die transferiert bzw. akkumuliert werden und so Mobilität ermöglichen. Wie sie 
sich kombinieren lassen, ist Gegenstand nationaler Regulierung, wie sie z.B. im Rahmen der Definition von 
Berufsbildern oder von Lehrplänen für berufliche Schulen stattfindet. 
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1.4. Die Einführung des ECVET 
Die folgenden Empfehlungen nehmen Bezug sowohl auf die Typologie als auch auf die oben beschriebenen 
zwei Zugänge (kontextuelle Empfehlungen). Die zweite Kategorie hat die Bedingungen einer praktikablen 
Implementierung des ECVET zum Gegenstand (operationale Empfehlungen). 

Kontextuelle Empfehlungen im Zusammenhang mit dem „cross-border approach” sind: 

1.  Verankerung der Möglichkeit der Anerkennung von Mobilitätsphasen im nationalen Berufsbildungssystem 
(gesetzliche Regelungen);  

2.  Herausstellung von Analogien zu units und credit transfer auf nationaler Ebene (formative Evaluierung, Ak-
kumulationssysteme…); 

3.  Betonung der dem ECVET inhärenten cross-border-Funktion, d.h. Klarstellung, dass die Definition von 
ECVET-units nicht die Umgestaltung von Berufsbildungsprogrammen im Sinne einer Modularisierung zur 
Voraussetzung hat (units sind Teile von durch Lernerfolge beschriebenen Qualifikationen, nicht Teile von 
Berufsbildungsprogrammen!); 

4.  Einbeziehung aller relevanten Stakeholder auf nationaler Ebene, z.B. innerhalb der Struktur von „Imple-
mentierungsausschüssen“ in tripartiter Besetzung; 

5.  Förderung von Vertrauen durch Einführung von Begleitmaßnahmen im Bereich der Qualitätssicherung. 

Kontextuelle Empfehlungen im Zusammenhang mit dem „reform approach“ 

Die in dieser Gruppe enthaltenen Empfehlungen sind in Abhängigkeit davon zu sehen, welche Ziele die ein-
zelnen Akteure auf nationaler Ebene verfolgen. Dabei kommen folgende Themen in Betracht: 

1. Zuordnung von Kreditpunkten zu Abschlüssen; 

2. Vergabe von Kreditpunkten auch für Teilabschlüsse; 

3. Dezentralisierung von Berufsbildungssystemen durch Aufwertung der Rolle von Berufsbildungsanbietern 
bei der Abschlussvergabe; 

4. Beförderung der Outcome-Orientierung von Qualifikations-/Berufsbildungssystemen; 

5. Entwicklung outcome-orientierter Methoden in den Bereichen der Prüfung und Abschlussvergabe;  

6. Schaffung einer Grundlage für die Akkumulation/Übertragung von zu units gebündelten Lernergebnissen; 

7. Nutzung des dem ECVET inhärenten Potenzials der Steigerung von Durchlässigkeit; 

8. Individualisierung von Lernpfaden; 

9. Einsatz des ECVET zur Ermöglichung der Validierung und Anerkennung von in einem anderen Kontext 
erzielten Lernergebnissen. 

Operationale Empfehlungen: 

Der Erfolg des ECVET hängt in hohem Maße von seiner Handhabbarkeit ab. Die Hauptbotschaft der Studie 
ist daher die, dass das ECVET hinsichtlich des administrativen Aufwands und der Benutzerfreundlichkeit so 
einfach wie möglich zu gestalten ist und dass es als ein in Entwicklung begriffenes Instrument gesehen wer-
den muss, das noch der Erprobung bedarf. Auf dieser Grundlage ergeben sich als wesentliche operationale 
Empfehlungen: 
 

1.  Erleichterung des ECVET-Einsatzes durch die Durchführung von Testmaßnahmen auf sektoraler Ebene 
– bei Bedarf Anpassung des Instruments an die gewonnenen Ergebnisse; 

Ergebnisse der Studie ECVET reflector – Schlussbericht Oktober 2007 29

Studie zur Implementierung und Entwicklung eines  
Leistungspunkte-Systems für die berufliche Erstausbildung 

3.4. Arbeitsdefinitionen 
Aus rechtlicher und regulativer Perspektive betrachtet, sind die mit dem ECVET verbundenen Verfahrens-
schritte bis hin zur Zuerkennung einer beruflichen Qualifikation auf transnationaler Basis zu identifizieren. 
Im Rahmen des Projekts „ECVET reflector“ bedienen wir uns des folgenden Schemas: 

Schritt 1:  die Bewertung der im jeweiligen Gastland erzielten Lernleistungen; 

Schritt 2:  die Vergabe von Lern-Credits; 

Schritt 3:  die Evaluierung der im Ausland erzielten Lernleistungen (einschließlich der Zuordnung von Lern-
Credits, der Dokumentation und der Zertifizierung);  

Schritt 4:  die Anerkennung der im Ausland erworbenen Lernkredite als Teil einer angestrebten Qualifikati-
on; 

Schritt 5:  die Zuerkennung einer Qualifikation gemäß den im Entsendeland geltenden Regeln und Vor-
schriften. 

Die Schritte 1 bis 2 sind Teil der Valuierung der im Ausland erworbenen Lernergebnisse. Im Verlauf des Aus-
landsaufenthaltes legt der/die Lernende Prüfungen gemäß den im Gastland geltenden Vorschriften ab, für die 
ihm/ihr Lernkredite zuerkannt werden. Mit der Kreditvergabe ist der Valuierungsprozess, der die Vergabe 
von Zeugnissen über die erzielten Lernergebnisse und von Bescheinigungen der Lernaktivitäten einschließen 
kann, abgeschlossen. Damit wird Schritt 3 vorbereitet. Credits sind ein formalisiertes Bündel von Lernleistun-
gen, die transferiert werden; ihre Verleihung erfolgt nach Beendigung eines Beurteilungsverfahrens. Credits 
können Teilen eines formellen, im Gastland oder Heimatland anerkannten, Berufsabschlusses entsprechen. 

Der Teil des ECVET-Verfahrens, der auf die Validierung abzielt, umfasst die Evaluierung der Lernleistungen 
(Schritt 3), d.h. die Feststellung des Entsprechungsverhältnisses der im Ausland erzielten Lernleistungen und 
der Qualifikationsstandards des Heimatlands. Diese Evaluierung beruht auf der vom Gastland übermittelten 
Dokumentation und auf den vergebenen Kreditpunkten und mündet in die Anerkennung der im Ausland er-
worbenen credits.  

Die Ergebnisse dieses Schritts fließen entweder in das Verfahren der „Anerkennung“ oder der „Vergabe ei-
nes Abschlusses“ ein. Welche Variante zum Zuge kommt, hängt von nationalen bzw. regionalen Gesetzge-
bungen und Regelwerken ab, da die Schritte 4 und 5 im Heimatland des Lernenden stattfinden. Dabei ist ins-
besondere Schritt 5 mit formalrechtlichen Aspekten verbunden, die die Vergabe eines Abschlusses nach sich 
zieht. Konkretisiert wird die Abschlussvergabe durch ein Zertifikat im Sinne eines „offiziellen, von einer aus-
stellenden Stelle oder Behörde vergebenen Dokuments, das in Folge eines standardisierten Bewertungsver-
fahrens die Leistungen einer Person formal erfasst“ (Tissot 2004, S. 40). 

Eine Schwierigkeit besteht in der Studie darin, die Bewertungs- und Validierungsprozesse auseinander zu hal-
ten. Zu diesem Zweck sprechen wir von Bewertung als einem Teil des Valuierungsprozesses, wobei „Valuie-
rung“ als Zwischenstufe auf dem Weg zur Validierung eingeführt wird. In Anlehnung an Tissot (2004, S. 158) 
wird Validierung als der „Vorgang der Bewertung und der Anerkennung eines ganzen Spektrums von Wissen, 
Know-how, Fertigkeiten und Kompetenzen, die Personen im Laufe ihres Lebens in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen, z.B. durch Bildung, bei der Arbeit und in der Freizeit, erworben haben“. Im ECVET-
Kontext ersetzen wir den Bewertungsprozess durch einen Evaluierungsprozess, so dass wir zusammengefasst 
folgende Verortung der Verfahrensschritte erhalten: 
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tungspunkten als solche39 die Inhalte beruflicher Ausbildungsprozesse nicht und deren Gestaltung nur margi-
nal, so dass auch eine solche Vorgabe den gebotenen Respekt vor der mitgliedstaatlichen Verantwortung 
nicht außer Acht ließe (Art. 150 I EG). Erneut wäre eine Harmonisierung nicht zu befürchten (Art. 150 IV). 
Mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 II EG) ist darauf zu verweisen, dass ein Leistungspunktesystem, 
das auch grenzüberschreitende Mobilität gewährleisten soll, europaweit einheitlich ausgestaltet sein muss, so 
dass ein Handeln der Gemeinschaft unumgänglich ist. Unter dem Gesichtspunkt des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes (Art. 5 III EG) – auch unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips – ist festzuhalten, dass 
eine sofortige und flächendeckende Zuweisung von Leistungspunkten von den Staaten nicht erwartet wird. 
Beabsichtigt ist vielmehr ein sukzessives Vorgehen, das sich zunächst auf diejenigen Ausbildungsgänge und 
Branchen konzentriert, in denen (grenzüberschreitende) Mobilität der Auszubildenden besonders zu erwarten 
ist oder in denen mit derartigen Mobilitätsprojekten bereits experimentiert wird. Diese ressourcenschonende 
Vorgehensweise trägt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung. 

 Überprüfung und Bewertung von Lernergebnissen 

Die Gutschrift absolvierter Lernleistungen wird von Lernleistung und -fortschritt der Lernenden in der jewei-
ligen Einheit abhängen; das bedeutet, dass die Lernleistung bezogen auf einzelne Einheiten (units) überprüft, 
bewertet und ggf. anerkannt werden muss.40 Die Vorgabe der danach notwendigen Prüfverfahren für Teil-
qualifikationen greift spürbar in die nationale Gestaltungshoheit von Bildungsgängen ein. Gleichwohl lässt 
sich auch ein solcher Eingriff in die mitgliedstaatliche Gestaltungsverantwortung rechtfertigen. Hier kann 
man argumentieren, dass grenzüberschreitende Mobilität in der Phase der Ausbildung die Anerkennung im 
Ausland erbrachter Lernleistungen erfordert, was eben ohne eine Aussage über das erfolgreiche Absolvieren 
der betroffenen Ausbildungselemente nicht möglich ist. Da europäische Berufsbildungspolitik aus primär-
rechtlicher Sicht ausdrücklich auch die Mobilität befördern soll (Ziel in Art 150 Abs. 2 Nr. 3 b), kann auch die 
Vorgabe von Überprüfungs- und Bewertungsprozeduren von Seiten europäischer Organe akzeptiert werden. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn und insoweit, wie sich derartige Vorgaben auf grenzüberschreitende Ausbil-
dungsmaßnahmen beziehen, wie es im Rahmen von ECVET beabsichtigt ist. 

 Anerkennung  und Übertragung von Lernergebnissen 

Ähnliches gilt für den letzten Schritt eines Leistungspunktesystems für die berufliche Bildung, die Anerken-
nung und Übertragung extern absolvierter Lernleistungen. Auch hier dürften sich europäische Vorgaben mit 
den primärrechtlichen Restriktionen vereinbaren lassen, soweit den Mitgliedstaaten die Anerkennung im Aus-
land erfolgreich zurückgelegter Lernleistungen nahe gelegt wird. Dies dürfte uneingeschränkt gelten, wenn es 
um die Anrechnung von extern absolvierten units im Hinblick auf Bedingungen und Anforderungen 
(z.B. Ausbildungsdauer)  im Inland geht. Dass im Ausland erworbene Teilqualifikationen im Sinne 
eines Abschichtungsmodells auf eine im Inland vorgesehene Abschlussprüfung angerechnet werden 
müssen, kann jedoch aus europäischer Sicht den Mitgliedstaaten nicht ohne weiteres nahe gelegt 
werden. Letzteres darf die Gemeinschaft von ihren Mitgliedern wohl nur dann verlangen, wenn das 
jeweilige nationale Recht ohnehin die Anrechnung von Leistungen während der Ausbildungszeit im 
Rahmen einer etwaigen Abschlussprüfung vorsieht. Ist ein Ausbildungssystem aber in dieser Weise 
ausgestaltet, wäre es eine unzulässige Diskriminierung, wenn im Ausland erfolgreich absolvierte und 
grundsätzlich anrechenbare Lernleistungen nicht gleichermaßen berücksichtigt werden könnten. 
 
                                                 
39  An dieser Stelle wird also noch davon abgesehen, dass die Vergabe von Leistungspunkte erst erfolgen kann, wenn 

nach Absolvierung des jeweiligen Moduls eine Evaluierung der Lernleistung erfolgt ist. 
40  Bericht der technischen Arbeitsgruppe Anrechnung von Leistungspunkten vom 28.6.2005, S. 8; zum entsprechenden 

Erfordernis bestandener studienbegleitender Prüfungen in universitären Bildungsgängen Wex, Bachelor und Master, 
S. 142 ff. 

Szenarien

sich kombinieren lassen, ist Gegenstand nationaler Regulierung, wie sie z.B. im Rahmen der Definition von 
Berufsbildern oder von Lehrplänen für berufliche Schulen stattfindet. 

2. Vergabe von Kreditpunkten auch für Teilabschlüsse; 

3. Dezentralisierung von Berufsbildungssystemen durch 
bei der Abschlussvergabe; 

4. Beförderung der Outcome-Orientierung von Qualifikati

5. Entwicklung outcome

6. Schaffung einer Grundlage für die Akkumulation/Übertragung von zu 

7. Nutzung des dem ECVET inhärenten Potenzia

ihm/ihr Lernkredite zuerkannt werden. Mit der Kreditvergabe ist der Valuierungsprozess, der die Vergabe 
von Zeugnissen über die erzielten Lernergebnisse und von Bescheinigungen der Lernaktivitäten einschließen 
kann, abgeschlossen. Damit wi

Branchen konzentriert, in denen (grenzüberschreitende) Mobilität der Auszubildenden besonders zu erwarten 
ist oder in denen mit derartigen Mobilitätsprojekten bereits experimentiert wird. Diese ressourcenschonende 
Vorgehensweise trägt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung.

Überprüfung und Bewertung von Lernergebnissen 

Die Gutschrift absolvierter Lernleistungen wird von Lernleistung und -fortschritt der Lernenden in der jewei-
ligen Einheit abhängen; das bedeutet, dass die Lernleistung bezogen auf einzelne Einheiten (units) überprüft, 

 Die Vorgabe der danach notwendigen Prüfverfahren für Teil-
ngshoheit von Bildungsgängen ein. Gleichwohl lässt 

e mitgliedstaatliche Gestaltungsverantwortung rechtfertigen. Hier kann 
chreitende Mobilität in der Phase der Ausbildung die Anerkennung im 

ohne eine Aussage über das erfolgreiche Absolvieren 
 Da europäische Berufsbildungspolitik aus primär-

t 150 Abs. 2 Nr. 3 b), kann auch die 
Vorgabe von Überprüfungs- und Bewertungsprozeduren von Seiten europäischer Organe akzeptiert werden. 

en auf grenzüberschreitende Ausbil-

unktesystems für die berufliche Bildung, die Anerken-
nung und Übertragung extern absolvierter Lernleistungen. Auch hier dürften sich europäische Vorgaben mit 

 die Anerkennung im Aus-
 gelegt wird. Dies dürfte uneingeschränkt gelten, wenn es 

 im Hinblick auf Bedingungen und Anforderungen 
 Ausland erworbene Teilqualifikationen im Sinne 

 vorgesehene Abschlussprüfung angerechnet werden 
Mitgliedstaaten nicht ohne weiteres nahe gelegt 
n Mitgliedern wohl nur dann verlangen, wenn das 

on Leistungen während der Ausbildungszeit im 
t ein Ausbildungssystem aber in dieser Weise 

erung, wenn im Ausland erfolgreich absolvierte und 

-Orientierung von Qualifikati

outcome-orientierter Methoden in den Bereichen der Prüfung und Abschlussvergabe;  

Schaffung einer Grundlage für die Akkumulation/Übertragung von zu 

Nutzung des dem ECVET inhärenten Potenzia

8.

von Zeugnissen über die erzielten Lernergebnisse und von Bescheinigungen der Lernaktivitäten einschließen 
kann, abgeschlossen. Damit wi

ist oder in denen mit derartigen 
Vorgehensweise trägt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung.

Überprüfung und Bewertung von Lernergebnissen 

Die Gutschrift absolvierter Lernleistungen wird von Le
ligen Einheit abhängen; das bedeutet, dass die Lernleistung bezogen auf einzelne Einheiten 

 Die Vorgabe der danach notwendigen Prüfverfahren für Teil-
ngshoheit von Bildungsgängen ein. Gleichwohl lässt 

e mitgliedstaatliche Gestaltungsverantwortung rechtfertigen. Hier kann 
chreitende Mobilität in der Phase der Ausbildung die Anerkennung im 

ohne eine Aussage über da
 Da europäische Berufsbildungspolitik aus primär-

t 150 Abs. 2 Nr. 3 b), kann auch die 
Vorgabe von Überprüfungs- und Bewertungsprozeduren von Seiten europäischer Organe akzeptiert werden. 

en auf grenzüberschreitende Ausbil-

unktesystems für die berufliche Bildung, die Anerken-
nung und Übertragung extern absolvierter Lernleistungen. Auch hier dürften sich europäische Vorgaben mit 

 die Anerkennung im Aus-
 gelegt wird. Dies dürfte uneingeschränkt gelten, 

 im Hinblick auf Bedingungen und Anforderungen 
 Ausland erworbene Teilqualifikationen im Sinne 

 vorgesehene Abschlussprüfung angerechnet werden 
Mitgliedstaaten nicht ohne weiteres nahe gelegt 
n Mitgliedern wohl nur dann verlangen, wenn das 

on Leistungen während der Ausbildungszeit im 
t ein Ausbildungssystem aber in dieser Weise 

erung, wenn im Ausland erfolgreich absolvierte und 

Einsatz des ECVET zur Ermöglichung der Validierung und Anerkennung von in einem anderen Kontext 
erzielten Lernergebnissen.

Operationale Empfehlungen: 

Der Erfolg des ECVET hängt in hohem Maße von seiner Handhabbarkeit ab. Die Hauptbotschaft der Studie 
ist daher die, dass das ECVET hinsichtlich des administrativen Aufwands und der Benutzerfreundlichkeit so 
einfach wie möglich zu gestalten ist und dass es als ein in Entwicklung begriffenes Instrument gesehen wer-
den muss, das noch der Erprobung bedarf. Auf dieser Grundlage ergeben sich als wesentliche operationale 
Empfehlungen: 
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